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Fachaufsichtsbeschwerde Anfrage „Anweisungen zu Eingangsbestätigungen“ 

Ihre Bitte um Stellungnahme und Übersendung des Verwaltungsvorgangs vom 
06.04.2023 

Zu Ihrer Bitte um Stellungnahme teilen wir mit, dass zu dem Antrag des 

Antragstellers gerichtet auf „interne Anweisungen (Dienstanweisungen, 

Dienstvereinbarungen, E-Mails, Gesprächsnotizen) zu Eingangsbestätigungen bei 

IFG-Anfragen“ hier keine amtlichen Informationen vorliegen. Das Vorgehen, 

nach Eingang eines neuen auf den Zugang von Informationen gerichteten 

Antrages eine auf einem Muster beruhende Eingangsbestätigung zu versenden, 
wurde in der für die Bearbeitung von Anträgen nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz zuständigen Stabsstelle „Grundsatz und Recht“ 

mündlich besprochen. Aufzeichnungen hierzu bestehen nicht. 

Das entsprechende Muster war dem Antragsteller unstreitig bereits bekannt. 

Den Verwaltungsvorgang, der hier unter dem AZ 2.13.04/0005#oo11 geführt 

wird, fügen wir diesem Schreiben als Anlage bei. 

X 
Der Präsident 

19.04.2023 
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